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1 Erfordernis und Ziele der Planung 

Der Markt Winzer möchte im Ortsteil Neßlbach auf Teilbereichen der Flurnummern 7, 7/3, 46 und 

47 Gemarkung Neßlbach ein bestehendes Wohnbaugebiet erweitern und dazu einen Bebauungs-

plan aufstellen. Das Plangebiet liegt am südwestlichen Ortsrand von Neßlbach und durch direkten 
Anschluss an den Bebauungsplan „Kreuzwiese“  in unmittelbarer Nähe zum Ortskern. Es wird in 

seiner Struktur dem neu geplanten Baugebiet Kreuzwiese angepasst. 

Die Notwendigkeit der Planung wird im Zuge des Entwurfs detaillierter ergänzt, derzeit lässt sich 
jedoch aufgrund der schwer zu mobilisierenden Innentwicklungspotentiale sowie dem schnellen 

Abverkauf der Baugrundstücke des angrenzenden Bebauungsplans „Kreuzwiese“ ein erheblicher 

Bedarf an Wohnraum ableiten.  

Ziel der Planung ist insbesondere die Schaffung von Wohnraum. Um die langfristige Entwicklung 

des Marktes als wertvollen Wohnstandort in Zukunft gewährleisten zu können ist eine Neuauswei-

sung eines Wohngebietes notwendig. Dabei soll besondere Rücksicht auf die Lage des Baugebiets 

am Ortsrand genommen werden, eine sparsame Erschließung und eine Einbindung in die Land-

schaft durch Bepflanzungen sind vorgesehen.  

Es soll nun eine bisher unbebaute Fläche, die sich an einen im Zusammenhang bereits beplanten 

Ortsteil anschließt, für Wohnbauzwecke entwickelt werden.  

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Winzer stellt die Fläche als Fläche für die Landwirtschaft 

dar. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert. 

 Kapitel 7 stellt den Umweltbericht im Sinne § 2a BauGB dar. 
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2 Plangebiet 

Das Planungsgebiet mit einer Gesamtfläche von 1,72 Hektar befindet sich am südwestlichen Orts-

rand des Ortsteils Neßlbach im Gemeindegebiet des Marktes Winzer. Der Bebauungsplan stellt 

eine Erweiterung des ersten Bauabschnittes dar, und umfasst Teilflächen der Flurnummern 7, 46 

und 47 Gemarkung Neßlbach.  

Derzeit wird das Plangebiet landwirtschaftlich genutzt. Das Gelände ist durchschnittlich ca. 4-5 % 

in Richtung Westen geneigt und wird über den vorrausgegangenen 1. Bauabschnitt (Bebauungs-
plan „Kreuzwiese“) erschlossen und an den überörtlichen Verkehr angebunden. Im Süden des Plan-

gebietes verläuft ein Graben, welcher weiter südwestlich des Plangebiets in den Neßlbach mündet. 

Im Westen befindet sich das für das Baugebiet „Kreuzwiese“ geplantes Regenrückhaltebecken. Auf 

seiner Nordseite grenzt das Plangebiet an landwirtschaftlich genutzte Flächen an, wobei diese bis 

auf die westliche Seite komplett von Wohnbebauung eingefasst sind.  

Abbildung 1: Übersichts-Lageplan  

 

(ohne Maßstab) 

Neßlbach 
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3 Kennzahlen der Planung 

Räumlicher Geltungsbereich Bebauungsplan      1,723 ha 

 Wohnbaufläche gesamt       0,903 ha 

  darin mit Wohnbebauung überbaubare Grundstücksfläche 0,547 ha 

Straßenverkehrsfläche        0,137 ha 

  Davon verkehrsberuhigter Bereich    0,049 ha 

 Grünfläche        0,477ha 

darin Ausgleichsfläche     0,346 ha 
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4 Städtebau, Denkmalpflege, Gestaltung 

Die Planung knüpft in ihrer Konzeption an die vorangegangene Planung des Baugebietes „Kreuz-
wiese“ an, um ein geordnetes und zusammengehöriges Bild zu ergeben. Der Markt Winzer möchte 

auf dem Areal circa 18 Bauparzellen unterschiedlicher Größe realisieren. Aufgrund der zusammen-
hängenden Planung mit dem 1. Bauabschnittes (BP „Kreuzwiese“)  fügt sich die geplante Baustruk-

tur in den Siedlungsgrundriss ein, die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets 

ist durch die geplante Bebauung nicht in Frage gestellt.    

Im Bebauungsplan wird, entsprechend der Anforderungen der Gemeinde, ein Allgemeines Wohn-
gebiet festgesetzt. Darin ausgeschlossen wurden die nach Baunutzungsverordnung ausnahms-

weise zulässigen Beherbergungsbetriebe, Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Verwaltungen und 

sonstigen nicht störenden Gewerbebetriebe, da störende Wirkungen und Nutzungskonflikte mit 

der präferierten wohnbaulichen Nutzung zu erwarten wären. 

Der Bebauungsplan sieht eine Bebauung aus Einzel- und Doppelhäusern vornehmlich mit Einfami-

lienhäusern vor, dies entspricht sowohl der vorherrschenden Bebauungstypologie des 1. Bauab-

schnitts als auch den im weiteren Umfeld liegenden Gebäuden und wird der Ortsrandlage durch 

aufgelockerte Erscheinungsweise gerecht. Abgeleitet aus der baulichen Struktur des Ortes wurde 

ein Wohngebiet vertretbarer Dichte entwickelt, das durch die festgesetzte Bauweise und die fest-

gesetzte bauliche Gestaltung ein geordnetes und ruhiges Bebauungsbild ergibt.  

Die zulässige Grundstücksfläche ist durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,35 defi-

niert. Sie dient durch eine für den Ort und den prognostizierbaren Bauwünschen der zukünftigen 

Bauwerber angemessene Dichte einem noch sparsamen Umgang mit der Fläche. Die maximale Hö-

henentwicklung der Gebäude ist zur Sicherung eines ort- und landschaftsgerechten Erscheinungs-

bildes durch die zulässige Wandhöhe sowohl tal- als auch bergseits festgesetzt. Diese definiert sich 
durch den unteren Bezugspunkt, welcher die bestehende Geländehöhe ist als auch den oberen 

Bezugspunkt, welcher der Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder der obere Abschluss der 

Wand ist. Die Festsetzung einer Geschossflächenzahl erscheint im vorliegenden Fall nicht erforder-

lich. Die Baugrenzen wurden entsprechend der Lage im Gelände parallel zu den erschließenden 

Verkehrsflächen geplant. Dies dient der einheitlichen Baugestalt entsprechend der parallel zum 

Hang verlaufenden Baustruktur. 

Stellplätze sind als Einstellplätze in Garagen oder offen auf den Baugrundstücken unterzubringen. 

Ausgewiesene Parkplätze in öffentlichen Verkehrsflächen werden nicht erforderlich angesehen, da 

bei Bedarf auf den Erschließungsstraßen geparkt werden kann. Entlang der Planstraße A ist aller-

dings aufgrund der Sammelfunktion ein Parkverbot zu empfehlen. Garagen, Carports und offene 

Stellplätze sind grundsätzlich innerhalb der extra dafür ausgewiesenen Flächen unterzubringen, 

dies dient einer geordneten Bebauungsstruktur. Nebenanlagen sind auch außerhalb der Baugren-

zen zulässig, da diese die geordnete Bebauungsstruktur nicht wesentlich beeinflussen. 

Eine zielgemäße Höhenentwicklung mit zwei, beziehungsweise drei Stockwerken (durch Wand-

höhe festgesetzte mögliche Geschosszahlen) nimmt Rücksicht auf die Umgebung, Ortsrandlage so-

wie das Landschaftsbild.. Die Tiefe der Abstandsflächen richtet sich nach Art. 6 Abs. 5 BayBO (un-

beschadet Abs. 6 – 8), es ist also keine davon abweichende Regelung durch den Bebauungsplan 

vorgesehen.  

Die geplante Bebauung berücksichtigt durch Ausrichtung der Baugrenzen die Neigung des Gelän-

des in Richtung Westen und kann durch unterschiedliche Höhenlagen der Erdgeschoße dem Ge-
lände angepasst werden. Eine festgesetzte Höhendifferenz von + 0,15 m zwischen Erdgeschoß-
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Fußboden und der Oberfläche der erschließenden Straße („Sockelhöhe“) stellt sicher, dass bei 

Starkregenereignissen eine Überflutung der Erdgeschosse ausgeschlossen werden kann.  

Aufschüttungen innerhalb der Wohnbaufläche sind generell bis maximal 1,2 m zulässig. Abgrabun-

gen innerhalb derselben Flächen sind ebenso bis maximal 1,2 Meter ab bestehendem Gelände zu-

lässig. Dadurch können übermäßige Geländebewegungen oder eine dem Umfeld hinsichtlich der 

Geländestufung unangemessene Geländeveränderung vermieden werden. Lediglich für die Plan-

straße A sind größere Geländemodellierungen notwendig und möglich, um die Längsneigung (Gra-

diente) verkehrsgerecht erstellen zu können.  

Stützmauern sind bis zu einem Maß von 0,8 m über fertigem Gelände zulässig. Stützmauern sind 

aufgrund der ökologischen Wirkung als Lebensraum und zum Zwecke der Gestaltung des Ortsbil-

des innerhalb des Planungsgebiets ausschließlich in Naturstein zulässig. 

Um die im Ortszentrum von Neßlbach bestehenden Denkmäler in ihrer Dominanz zu wahren ord-

net sich die neue Bebauung höhenmäßig der Lage und Erscheinung des Pfarrhauses und der Kirche 

deutlich unter. Dies spiegelt sich auch in der Wahl der Fassadengestaltung (gedeckte Pastelltöne) 
wider. Die Dachmaterialien und Gestaltung wurde auf den Umgriff angepasst und sind als Dach-

steine in Rot-, Braun oder Anthrazittönen oder handwerklich gefertigte Stehfalzblechdeckungen 

zulässig.  

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtli-

che Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren 

bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. Im Falle der Denkmalver-

mutung wird im Rahmen des Erlaubnisverfahrens nach Art. 7.1 BayDSchG die archäologisch quali-

fizierte Voruntersuchung bzw. die qualifizierte Beobachtung des Oberbodenabtrags bei privaten 

Vorhabenträgern, die die Voraussetzungen des § 13 BGB (Verbrauchereigenschaft) erfüllen, sowie 

Kommunen soweit möglich durch Personal des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege beglei-

tet; in den übrigen Fällen beauftragt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege auf eigene Kos-

ten eine private Grabungsfirma. In Abstimmung kann auch eine fachlich besetzte Untere Denkmal-

schutzbehörde (Kreis- und Stadtarchäologie) tätig werden. 

Die erforderlichen Maßnahmen, abhängig von Art und Umfang der erhaltenen Bodendenkmäler 

können einen größeren Umfang annehmen und müssen rechtzeitig geplant werden. Sollte die ar-

chäologische Ausgrabung als Ersatz für die Erhaltung eines Bodendenkmals notwendig sein, sind 
hierbei auch Vor- und Nachbereitung der Ausgrabung zu berücksichtigen (u.a. Durchführungskon-

zept, Konservierung und Verbleib der Funde). Bei der Verwirklichung von Bebauungsplänen soll 

grundsätzlich vor der Parzellierung die gesamte Planungsfläche archäologisch qualifiziert unter-

sucht werden, um die Kosten für den einzelnen Bauwerber zu reduzieren. 

Von einer Einschränkung der angrenzenden  landwirtschaftlichen Nutzung muss nicht ausgegangen 

werden; eventuelle Staub-, Geruchs- oder Geräuschimmissionen aus einer ordnungsgemäßen 

Landwirtschaft sind hinzunehmen.  Es ist keine Geruchsbelästigung aufgrund der Abwasserklärung 

mit Regenüberlauf zu erwarten. Es sind keine Gefahren und schweren Unfälle gemäß § 50 BImSchG 

zu erwarten. 
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5 Erschließung  

Die Verkehrsanbindung erfolgt von Osten her über den ersten Bauabschnitt, von der Deggendorfer 

Straße (Staatsstraße 2125) auf die innerhalb des Geltungsbereichs liegende Planstraße A. Die öst-

lichste Parzellenreihe ist über die westliche Erschließungsstraße des 1. Bauabschnitts erschlossen, 
die (von Osten her) zweite und dritte Reihe sind über die Planstraße B bzw. C erschlossen. Da der-

zeit keine anderen Anbindungen des Plangebiets nach außen hin angedacht sind, münden die Plan-

straßen B bzw. C jeweils in einen Wendehammer. Nach Norden hin besteht hinsichtlich einer mög-

lichen Folgebebauung auf den Flurstücken 43 und 44 die Möglichkeit für eine Durchfahrt. Da der-

zeit jedoch keine Einigung mit dem Grundstücksbesitzer erzielt werden konnte ist hierfür im Falle 

einer Folgebebauung eine eigene Planung nötig.  

Planstraße C dient der Erschließung der im Südosten liegenden Anwesen und wird als verkehrsbe-

ruhigter Bereich festgesetzt. Die Straße mündet in einen Wendehammer und ist somit keine wei-

terführende Erschließungsstraße. Aufgrund der geringen Zahl an erschlossenen Anwesen und zur 

Schonung von Grund und Boden wurde hier von einer Ausführung der größeren Wendeanlage ab-

gesehen. Die Belange der Müllentsorgung können durch kurzes Rückstoßen und Wenden des Müll-

fahrzeugs auf dem geplanten Wendehammer gewahrt werden. Die gewählte Dimensionierung der 

Wendeanlagen von mindestens 6m Radius dient, unter Berücksichtigung der vollen Funktionsfä-
higkeit, im Hinblick auf Ver- und Entsorgung, sowie der Belange der Feuerwehr (benötigte Min-

destgrößen für Einsatzfahrzeuge) dem sparsamen Verbrauch von Fläche. 

Die Versorgung des Planungsgebietes mit Trink- und Brauchwasser sowie Löschwasser für den 
Grundschutz (Spende mindestens 48 m³/h über 2 Stunden) wird aus dem öffentlichen Wasserver-

sorgungsnetz des Marktes Winzer bereitgestellt. 

Das Planungsgebiet soll im Trennsystem entwässert werden. Regenwasser wird über einen Regen-
wasserkanal in der Erschließungsstraße gesammelt und über ein bereits hergestelltes Regenrück-

haltebecken gedrosselt in den Graben zum Neßlbach geleitet, welcher als Vorfluter dient. Eine Ein-

leitung in den Graben zum Neßlbach ist nach Vorbesprechung mit dem Wasserwirtschaftsamt 

möglich.  

Der im Bebauungsplan als Leitungsschutz bezeichnete Bereich dient gleichzeitig der Abwasserbe-

seitigung bei Starkregenereignissen, er dient als verlängerter Flutkorridor der Planstraße A und 

sorgt somit für einen geregelten Ablauf des Niederschlagswassers. Die umliegenden Gebäude kön-

nen somit vor übermäßigen Schäden durch Sturzfluten geschützt werden. 

Das über Schmutzwasserkanäle gesammelte Schmutzwasser kann in den zum Regenüberlaufbe-

cken bzw. Abwasserpumpwerk führenden Kanal auf kürzestem Wege eingeleitet werden.  

Für Kabelhausanschlüsse dürfen nur marktübliche Einführungssysteme, welche bis mind. 1 bar gas- 

und wasserdicht sind, verwendet werden. Prüfnachweise sind vorzulegen.  
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6 Grünordnung 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Sträucher  

Sauerdorn, Berberitze Berberis vulgaris 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 

Hasel Corylus avellana 

Zweigriffliger Weißdorn Crataegus laevigata 

Gew. Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 

Gewöhnlicher Liguster Ligustrum vulgare 

Gewöhnliche Heckenkirsche Lonicera xylosteum 

Schlehe Prunus spinosa 

Kreuzdorn Rhamnus cathartica 

Hunds-Rose Rosa canina 

Purpur-Weide Salix purpurea 

Schwarzer Holunder Sambucus nigra 

Wolliger Schneeball Viburnum lantana 

Wasser-Schneeball Viburnum opulus 

  

Bäume  

Feld-Ahorn Acer campestre 

Spitz-Ahorn Acer platanoides 

Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 

Hänge-Birke Betula pendula 

Hainbuche Carpinus betulus 

Vogel-Kirsche Prunus avium 

Stiel-Eiche Quercus robur 

Sal-Weide Salix caprea 

Vogelbeere Sorbus aucuparia 

Winter-Linde Tilia cordata 

Sommer-Linde Tilia platyphyllos 

Sowie Obstbäume heimischer Arten und Sorten  

 

 

Nach § 40 BNatSchG sollen in der freien Natur Gehölze und Saatgut vorzugsweise nur innerhalb 

ihrer Vorkommensgebiete ausgebracht werden, d.h. es sollen Pflanzen verwendet werden, die ih-

ren genetischen Ursprung in dem entsprechenden Gebiet haben (gebietseigene Herkünfte). 
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Für Ausgleichsflächen ist die Verwendung von gebietseigenem Pflanzmaterial bindend. Gebietsei-

gen werden Gehölze dann genannt, wenn sie sich in einem bestimmten Naturraum in vielen Ge-

nerationsfolgen vermehrt haben. Bei gebietseigenem Saatgut handelt es sich um Wildformen von 

hauptsächlich Gräsern und Kräutern aus definierten Herkunftsgebieten.  
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7 Umwelt, Natur und Landschaft (Umweltbericht) 

Beigefügte Pläne 

 Karte Bestand und Eingriffsermittlung, Maßstab 1 : 1.000 

 

 Einleitung 

7.1.1 Inhalt und Ziele des Bauleitplans 

Der Markt Winzer plant die Erweiterung des Wohngebiets „WA Kreuzwiese“ am Südwestrand von 
Neßlbach. Dafür soll der Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Kreuzwiese 2“ aufgestellt 
werden.  

Kurzbeschreibung der geplanten Bauentwicklung: 

 allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO 

 Geltungsbereich 1,2 ha, Schaffung von 18 Bauparzellen á 700-880 m² 

 Grundflächenzahl max. 0,35 

 max. Wandhöhe: 6,8 m. 

Die Erschließung erfolgt in Anbindung an die Erschließungsstraße aus dem Bauabschnitt 1 im Osten. 

 

Grünordnerische Ziele: 

Aus grünordnerischer Sicht steht die Einbindung des neu entstehenden Ortsrands im Westen und 
Norden im Vordergrund. Am Westrand wird die Ortsrandgestaltung mit der Entwicklung von Aus-
gleichsflächen verknüpft. Es wird ein zusammenhängender Bereich aus extensiv genutzten / natur-
nah zu entwickelnden Bereichen geschaffen (Biotopentwicklungsmaßnahmen entlang dem im Sü-
den verlaufenden Bachoberlauf entsprechend dem Wasserrechtsverfahren für diesen Bereich, ge-
plantes Regenrückhaltebecken, Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet). 

 

 

7.1.2 Wirkfaktoren der Planung 

Nachfolgend aufgeführte Merkmale der Planung können durch Einwirkungen geeignet sein, 
Beeinträchtigungen der schützenswerten Umweltgüter (Umweltauswirkungen) hervorzubringen. 

 Entwicklung eines Wohngebiets gemäß den oben genannten Eckpunkten mit entsprechender 
Versiegelung / Überbauung 

 Veränderung des Orts- und Landschaftsbilds infolge der Bebauung 

 mögliche Belastungen von umgebender Bebauung durch Baubetrieb und Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens. 
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7.1.3 Festlegung des Untersuchungsrahmens 

Ein Scoping-Termin zur Festlegung von Untersuchungsumfang, -methode und Detaillierungsgrad hat nicht 
stattgefunden. Entsprechende Anregungen können im Rahmen der frühzeitigen Bürger- und 
Behördenbeteiligung eingebracht werden.  

Der Bearbeitungsbereich umfasst den Auswirkungsbereich der Maßnahme. Aufgrund der umgebenden 
intensiven landwirtschaftlichen Nutzung bzw. Bebauung / Straße kann der Untersuchungsbereich für die 
Schutzgüter Boden, Wasser, Arten und Lebensräume im Wesentlichen auf den Bereich des geplanten 
Baugebiets beschränkt werden. Hinsichtlich des Landschaftsbilds erfolgte eine Analyse der 
Landschaftsstruktur im näheren Umfeld.  

Die Geländeerhebungen hinsichtlich der Nutzungen, Vegetations- und Biotopstrukturen wurden im April 
2021 durchgeführt.  

Bestandsanalyse und Wirkungsabschätzung für die Umweltgüter Boden, Grundwasser, Tierwelt, Kleinklima 
und Luft erfolgen aufgrund der Auswertung vorhandener Unterlagen und Potentialabschätzungen.  

 

7.1.4 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrele-
vanten Ziele und ihrer Berücksichtigung 

Landes- und Regionalplanung, Landschaftsrahmenplan 

Der Markt Winzer mit dem Ortsteil Neßlbach ist regionalplanerisch als allgemeiner ländlicher Raum, Raum 
mit besonderem Handlungsbedarf eingestuft. Einschränkende Aussagen aus der Regionalplanung liegen für 
den Geltungsbereich nicht vor. Der Geltungsbereich liegt außerhalb des landschaftlichen Vorbehaltsgebiets 
und von naturschutzfachrechtlich hinreichend gesicherten Flächen in der Region Donau-Wald. 

Laut Landschaftsrahmenplan für die Region Donau-Wald ist das Gebiet als wassersensibel darge-
stellt, da die Böden durch das Grundwasser beeinflusst sind. Das Entwicklungspotential für seltene 
und gefährdete Lebensräume ist hier überwiegend hoch, das Ziel ist die Entwicklung von ökologisch 
wertvollem Offenland. Aufgrund der Offenlandcharakteristik hat das Gebiet Bedeutung für die Kalt-
luftproduktion. 

 

Vorbereitende Bauleitplanung 

Der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan des Marktes Winzer stellt das Vorhabensgebiet 
als Fläche für die Landwirtschaft dar. Der Bereich mit bereits vorhandener Bebauung im Nordosten wird als 
Dorfgebiet dargestellt. Im Süden verläuft ein Graben. Dort sind orts- und landschaftsbildprägende Bäume 
sowie ein gemäß §30 BNatSchG gesetzlich geschützter Bestand dargestellt. 

 

Arten- und Biotopschutzprogramm für den Landkreis Deggendorf (ABSP) 

Der Vorhabensbereich liegt am Rand des Schwerpunktgebietes des Naturschutzes „Niederalteich-
Osterhofener Donauniederung“. Am Südrand des Vorhabensbereichs befindet sich ein lokal bedeutsamer 
Gewässerlebensraum (Biotope 7344-1116-001, 7344-1116-007). 

 Erhalt und Optimierung von Auenlebensräumen, Förderung der typischen Artengemeinschaften 

 Begründung standortheimischer Wälder in den (bis auf die Isarauen) weitgehend gerodeten 
Flussniederungen von Donau, Isar und Vils unter Erhalt naturschutzfachlich bedeutsamer 
Offenlandstandorte. 

 

Waldfunktionskarte (Oberforstdirektion Regensburg 1992)  
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Die Waldfunktionskarte enthält für den Vorhabensbereich keine relevanten Darstellungen.  

 

Schutzgebiete, amtliche Biotopkartierung, geschützte Flächen  

Das geplante Baugebiet liegt im Naturpark Bayerischer Wald. Es liegt nicht im Landschaftsschutzgebiet oder 
anderen Schutzgebieten im Sinne des Naturschutzrechts. 

Das Vogelschutzgebiet 7142-471 „Donau zwischen Straubing und Vilshofen“ liegt ca. 360m südwestlich des 
Vorhabens. Die Grenze des FFH-Gebiets 7142-301 „Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen“ liegt ca. 
570m südwestlich des Vorhabens. 

Folgende Flächen der amtlichen Biotopkartierung Bayerns liegen außerhalb des Geltungsbereichs: 

7344-1116-001 

7344-1116-007 

Auwaldsaum und Fließgewässer südlich Neßlbach 

Auwaldsaum und Fließgewässer südlich Neßlbach 

 

Südlich bzw. südöstlich des Geltungsbereichs verläuft ein kleiner Bachoberlauf. Entlang dieses Gewässers 
liegen gesetzlich geschützte Flächen gemäß §30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG vor. Die 
Entwicklungsmaßnahmen in diesem wurden im Rahmen eines separaten Wasserrechtsverfahrens 
dargelegt. 

 

 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen 

7.2.1 Naturräumliche Situation 

Naturraum, Geologie, Relief  

Der Planungsbereich liegt in der naturräumlichen Haupteinheit (nach Ssymank) Unterbayerisches Hügelland 
und Isar-Inn-Schotterplatten sowie in der Naturraum-Einheit (nach Meynen/Schmithüsen et al.) Dungau 
und grenzt an die Haupteinheit Oberpfälzer und Bayerischer Wald an. Die Naturraum- Untereinheit (ABSP) 
bildet die Donauauen mit der angrenzenden Untereinheit Nördliche Donaurandhöhen. Der Dungau ist 
durch seichte Rinnen- und Muldentälchensysteme schwach gegliedert. Vorhandene mit Löß bedeckte 
Terrassen werden hier zumeist ackerbaulich genutzt. In den umliegenden Niederungen dominiert Grünland. 
Der Vorhabensbereich liegt in den geologischen Einheiten „Hochflutlehm, altholozän (Ältere 
Postglazialterrasse)“ bestehend aus Schluff, sandig, über Sand und Kies und „Flussschotter, rißzeitlich 
(Hochterrasse)“ bestehenden aus Kies, wechselnd sandig, steinig, z.T. schwach schluffig. 

Der Planungsbereich liegt in nach Westen abfallendem Gelände auf einer Höhe von ca. 310-320 m ü. NN. 

 

Potenziell-natürliche Vegetation  

Die potenziell natürliche Vegetation wird von Hainsimsen-Tannen-Buchenwald; örtlich mit Bergulmen-
Sommerlinden-Blockwald; Schwalbenwurz-Sommerlinden-Blockwald oder Habichtskraut-
Traubeneichenwald gebildet (Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz). Unmittelbar westlich wird 
die potenziell natürliche Vegetation von Feldulmen-Eschen- im Komplex mit Silberweiden-Auenwald; örtlich 
Feldulmen-Eschen-Hainbuchenwald gebildet. 

 

Klima 

Der Dungau ist klimatisch mit relativ hohen und tiefen Extremwerten der Temperatur ziemlich kontinental 
getönt. Die langjährigen Mittelwerte für den Monat Januar liegen bei -2,5°C, die des Julis bei 18°C. Die 
Niederschläge im Dungau betragen zwischen 600-850 mm pro Jahr (ABSP 1997). 

 



Bebauungsplan mit Grünordnung  „Kreuzwiese 2“ Markt Winzer       Begründung mit Umweltbericht 

G + 2S / TUL / KLEIN   19.07.2021  Seite 14 von 23 

 

 Schutzgutbezogene Bestandsanalyse und –bewertung 

Nachfolgend werden die Zustände der Schutzgüter für die Umweltprüfung sowie eventuelle 
Wechselwirkungen beschrieben und bewertet. Für die Schutzgüter der Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 
BauGB erfolgt die Zustandsbewertung der betroffenen Flächen nach dem einschlägigen Bayerischen 
Leitfaden in drei Stufen. 

Die erfassten Nutzungen und Biotopstrukturen sind in beigefügtem Bestandsplan dargestellt. 

 

7.3.1  Schutzgut Arten und Lebensräume 

Beschreibung: 

Der Planungsbereich liegt an einem flachen, westexponierten Hang, der als Acker genutzt wird. Zwischen 
den Ackerschlägen erstreckt sich ein schmaler nährstoffreicher Rain. 

Am Südrand außerhalb des Geltungsbereichs verläuft ein Graben mit gemäß § 30 BNatSchG gesetzlich 
geschützten Flächen.  

Im Osten schließt Bebauung unmittelbar an (Bauabschnitt 1). Im Südwesten wurde ein  
Regenrückhaltebecken errichtet (mit separatem Wasserrechtsverfahren und landschaftspflegerischem 
Begleitplan). 

Insgesamt handelt es sich damit um ein Gebiet von geringer Bedeutung für das Schutzgut Arten und 
Lebensräume.  

Übergeordnete Funktionen im Sinne des Biotopverbunds sind im Geltungsbereich nicht gegeben. Die 
Verbundfunktion konzentriert sich auf den Graben außerhalb des Geltungsbereichs. 

Faunistische Erhebungen wurden nicht durchgeführt. 

 

Auswirkungen: 

Die bauliche Inanspruchnahme beschränkt sich auf Bereiche mit geringer Bedeutung für Arten und 
Lebensräume. 

Gesetzlich geschützte Flächen entlang des Grabens werden nicht berührt.  

Nachteilige Auswirkungen auf den Biotopverbund sind nicht zu erwarten. 

Es ergeben sich Auswirkungen von geringer Erheblichkeit. 

 

7.3.2  Schutzgut Boden 

Beschreibung: 

Laut Darstellung im Umweltatlas Bayern liegt im Vorhabensbereich ein Bodenkomplex aus Gleyen und 
anderen grundwasserbeeinflussten Böden aus (skelettführendem) Schluff bis Lehm, selten aus Ton 
(Talsediment) vor.  

Im Umweltatlas liegt keine Darstellung für die natürliche Ertragsfähigkeit vor. Die im Osten angrenzenden 
Flächen sind als Bereiche mit mittlerer Ertragsfähigkeit eingestuft. Sie werden als Ackerflächen genutzt. 

Im Sinne der Eingriffsregelung handelt es sich um Standorte mit geringer Bedeutung. 

 

Auswirkungen: 
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Vorhabensbedingt ist im Gebäude- und Erschließungsbereich mit Überbauung / Versiegelung und damit mit 
einem weitgehenden Verlust der Bodenfunktionen zu rechnen. 

Es ergeben sich Auswirkungen von mittlerer Erheblichkeit. 

 

 

7.3.3  Schutzgut Wasser 

Beschreibung:  

Vom geplanten Baugebiet werden keine Überschwemmungsgebiete, Trinkwasser- oder 
Heilquellenschutzgebiete berührt.  

Jedoch liegt das Gebiet in einem wassersensiblen Bereich (siehe folgende Abbildung). 

 

Abbildung 2: Darstellung des wassersensiblen Bereichs bei Neßlbach (bayernatlas, Abfrage April 2021) 

 

Um bei Starkregenereignissen Überflutungen im geplanten Baugebiet (Bauabschnitt 1 und 2) zu vermeiden, 
wird südlich des Baugebiets parallel zum hier verlaufenden Graben eine Abflussmulde mit naturnaher 
Gestaltung angelegt (separates Wasserrechtsverfahren mit landschaftspflegerischem Begleitplan). 

 

Auswirkungen: 

Durch Überbauung / Versiegelung geht die Versickerungsfunktion der betroffenen Flächen verloren. Die 
Versickerungsrate sinkt bei gleichzeitig erhöhtem Oberflächenabfluss. Zur Minimierung von 
Abflussbeschleunigungen ist eine Regenrückhalteeinrichtung vorhanden (das Regenrückhaltebecken zu 
Bauabschnitt 1 wurde entsprechend dimensioniert). 

Es verbleiben Auswirkungen von geringer Erheblichkeit.  

 

 

7.3.4  Schutzgut Klima und Luft 

Beschreibung: 

Der Fachbeitrag zum Landschaftsrahmenplan Region 12 (LRP 12) stuft die Kaltluftproduktion im 
Vorhabensbereich aufgrund des überwiegenden Offenlandcharakters (Acker, Grünland, Mischnut-
zung) als hoch ein.  
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Kleinklimatisch wirksame Luftaustauschbahnen sind im Geltungsbereich aufgrund der leichten 
Hanglage und dem anschließenden breiten Donautal nicht gegeben. 

 

Auswirkungen: 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Randeingrünung sind keine signifikanten Auswirkungen auf das 
Kleinklima zu erwarten. 

 

7.3.5  Schutzgut Landschaftsbild 

Beschreibung: 

Der geplante Vorhabensbereich liegt an einem flachen, westexponierten Hang im Südwesten von 
Neßlbach. Im Süden verläuft ein mit Schilf, Hochstaudenflur und Auwaldstreifen begleiteter Graben 
mit angrenzendem Grünweg. Für diesen Bereich sind Entwicklungsmaßnahmen mit naturnaher Ge-
wässergestaltung und abschnittweiser Bepflanzung vorgesehen (separates Wasserrechtsverfahren 
mit landschaftspflegerischem Begleitplan. 

Im Sinne von Anlage 2.2 zur Bayerischen Kompensationsverordnung wird der Vorhabensbereich 
als Fläche von mittlerer Bedeutung für das Schutzgut Landschaftsbild eingestuft. 

Das Baugebiet ist von Westen, Norden und Süden einsehbar. Durch geplante, abschnittweise Bepflanzung 
im Bereich des südlich verlaufenden Bachoberlaufs (separates Wasserrechtsverfahren), wird die 
Einsehbarkeit in diesem Bereich reduziert. 

Für die Gestaltung des westlichen und nördlichen Ortsrands sieht der Grünordnungsplan einbindende 
Heckenpflanzungen sowie die Anlage einer Streuobstwiese vor. 

 

Auswirkungen: 

Durch die festgesetzten Maßnahmen der Eingrünung an der Nord- und Westseite des Baugebiets sowie die 
in einem separaten Wasserrechtsverfahren vorgesehenen Pflanz- und Entwicklungsmaßnahmen entlang 
dem südlichen Graben wird eine landschaftsgerechte Einbindung der geplanten Bebauung erreicht. 

Es ergeben sich Auswirkungen von mittlerer Erheblichkeit. 

 

 

7.3.6  Kultur- und Sachgüter 

Beschreibung: 

Im Vorhabensgebiet sind keine Boden- oder Baudenkmäler bekannt (BayernAtlas Abfrage April 2021). Im 
Zuge der Erschließungsmaßnahmen für den Bauabschnitt 1 wurden bereits Sondierungsmaßnahmen im 
Hinblick auf Bodendenkmäler durchgeführt. 

In der Nähe zum Planungsgebiet befinden sich folgende Baudenkmäler: 

• D-2-71-153-52; Ehem. Pfarrhof, barocker zweigeschossiger Halbwalmdachbau mit farbiger Putz-
gliederung, 2. Hälfte 18. Jh. 

• D-2-71-153-50; Kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul, barocker Saalraum mit südseitigem Kuppel-
helmturm, 1721-25, verlängert 1890; mit Ausstattung; Friedhofsmauer, aus Naturstein, 18./19. Jh. 

 

Auswirkungen: 

Grundsätzlich ist das Vorhandensein eines Bodendenkmals im Vorhabensbereich nicht ausschließbar. 
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Entsprechende Sondierungsmaßnahmen wurden bereits durchgeführt. 

Es sind die einschlägigen Gesetze zu beachten. Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, diese 
gemäß Art. 8 BayDSchG unverzüglich den Unteren Denkmalschutzbehörden oder dem Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen.  

Für die vorhandenen Baudenkmäler ergeben sich keine signifikanten Veränderungen bestehender 
Blickbeziehungen. Dies wird in den nachfolgenden Darstellungen verdeutlicht. Das geplante Baugebiet liegt 
deutlich unterhalb der bekannten Baudenkmäler. Unter Berücksichtigung der festgesetzten maximalen 
Wandhöhe von 6,8 m ist nicht mit einer Beeinträchtigung von Blickbeziehungen zu rechnen. 

 

Abbildung 3: Lage bekannter Baudenkmäler, geplantes Baugebiet (rote Fläche) und Lage der Schnittlinie 
(rote Linie) 

 

 

 

Abbildung 4: Darstellung der Höhenverhältnisse Baudenkmal Kirche und geplantes Baugebiet 

 

 

Baudenk- 

mal 

Kirche 

Geplantes Baugebiet 
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7.3.7  Mensch 

Beschreibung: 

Die Erschließung des Baugebiets erfolgt über das im Osten anschließende WA Kreuzwiese 1. Hier wird 
derzeit die Erschließung erstellt, Wohnbebauung ist derzeit noch nicht vorhanden. 

Auswirkungen: 

Infolge der zeitnahen Umsetzung des WA Kreuzwiese 2 ergeben sich keine erheblichen Störwirkungen auf 
bestehende Wohngebiete. Die ergänzende Schaffung von 18 Parzellen führt nicht zu erheblichen 
Störwirkungen. Die Erschließungeinrichtungen in Bauabschnitt 1 sind auf diese Erweiterung ausgelegt. 

 

 

7.3.8  Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen, die über die schutzgutspezifischen Betrachtungen hinausgehen sind nicht bekannt / 
werden nicht berührt. 
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 Gesamtbewertung, Eingriffsermittlung 

Als Grundlage für die Eingriffsbewertung werden die erfassten und betroffenen Bestandstypen hinsichtlich 
ihrer Biotopwertigkeit unterschieden. Die Einstufung erfolgt gemäß dem Leitfaden Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung (Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 2003). 

Erläuterung Wertstufen: 

I = Gebiet geringer Bedeutung         - = unterer 
Wert 

II = Gebiet mittlerer Bedeutung         + = oberer 
Wert 

III = Gebiet hoher Bedeutung. 

Bestandstyp Flä-
che in 
m² 

Arten 
und Le-
bens-
räume 

Bo-
den 

Wasser Klima 
und 
Luft 

Land-
schafts
-bild 

Bewer-
tung 
gesamt 

Fak-
tor 

Kompen-
sations-
bedarf in 
m² 

Acker 9.187 I+ I+ II- I+ I+ I 0,3 2.756 

nährstoffrei-
che Krautflur 

100 
I+ I+ II- I+ I+ I 

0,3 30 

festgesetzte 
Hecke 

1.127 
II+ II- II- I+ I+ II 

0,6 676 

Kompensationsbedarf gesamt 3.462 

 

Der Vorhabensbereich wird überwiegend als Gebiet mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und 
Landschaftsbild eingestuft. Es ist von einem geringen bis mittleren Versiegelungsgrad auszugehen (GRZ ≤ 
0,35). Damit ergibt sich eine Zuordnung in das Feld BI der Leitfadenmatrix (Spanne des 
Kompensationsfaktors 0,2 – 0,5). Unter Berücksichtigung der festgelegten Maßnahmen zur 
Eingriffsvermeidung wird als Kompensationsfaktor der Wert 0,3 gewählt.  

Am Ostrand des Geltungsbereichs ergibt sich eine räumliche Überschneidung mit dem Geltungsbereich des 
WA Kreuzwiese 1. Hier ist die Pflanzung einer Hecke festgesetzt (Pflanzung noch nicht realisiert). Für diesen 
Bereich wird in der Eingriffsbilanzierung der festgesetzte Zielzustand zu Grunde gelegt (Hecke mit 
standortheimischen Gehölzen = Gebiet mit mittlerer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild). 
Damit ergibt sich für den Bereich der festgesetzten Hecke eine Zuordnung in das Feld BII der 
Leitfadenmatrix (Spanne des Kompensationsfaktors 0,5 – 0,8). Unter Berücksichtigung der festgelegten 
Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung wird als Kompensationsfaktor   der Wert 0,6 gewählt.  

 

Damit ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 3.462 m². 

 

 

 

 Umweltprognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtrealisierung des Baugebiets am geplanten Standort ist von einer Fortführung der 
landwirtschaftlichen Nutzung auszugehen. 
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 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 

7.6.1 Vermeidung und Verringerung 

Schutzgut Arten und Lebensräume 

 Erhalt der biologischen Durchlässigkeit durch Ausschluss durchgehender Zaunsockel  

 Sicherung einer Mindestdurchgrünung durch Pflanzfestsetzungen, Ausschluss landschaftsfremder 
Gehölze 

 Vorgaben zur Geländegestaltung 

 Reduzierung der Flächenversiegelung durch Festsetzung sickerfähiger Beläge bei Zufahrten und 
Stellplätzen für PKWs 

 Heckenpflanzung am Baugebietsrand 

 

Schutzgut Boden und Wasser 

 Festsetzung wasserdurchlässiger Beläge im Bereich von Zufahrten und Stellplätzen für PKWs 

 Minimierung von Abflussverschärfungen durch Anlage eines Rückhaltebeckens 

 

Schutzgut Orts- Landschaftsbild 

 Festsetzung von Eingrünungsstrukturen 

 Baumpflanzung entlang Erschließungsstraße 

 Vorgaben zur Geländegestaltung. 

 

 

7.6.2 Eingriffskompensation 

Der ermittelte Kompensationsbedarf von 3.462 m² wird im westlichen Anschluss an das Baugebiet 
innerhalb des Geltungsbereichs erbracht. Der Anrechnungsfaktor für die festgesetzten Maßnahmen beträgt 
1,0. 

Vorgesehen ist die Anlage einer Streuobstwiese. Neben der Funktion als naturnaher Lebensraum wird 
damit auch die Einbindung der neuen Bebauung in die Landschaft gestärkt. 

Die notwendigen Maßnahmen sind als Festsetzung im Bebauungs- / Grünordnungsplan fixiert. 
Flächengröße und anrechenbare Kompensationsfläche betragen 3.462m². Damit ist der erforderliche 
Kompensationsbedarf vollständig erbracht. 

Im Vorentwurf zum Bebauungs- / Grünordnungsplan ist ein ergänzender Maßnahmenvorschlag zu 
Heckenpflanzungen und Anlage von Reptilienhabitaten enthalten. Diese Maßnahmen können die 
festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen funktional sinnvoll ergänzen. Die Umsetzung als gemeindliche 
Ökokontomaßnahme wird empfohlen (Flächengröße 671 m²). 
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 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Aufgrund der Vorgaben aus dem angrenzenden Bauabschnitt 1 sind sinnvolle Erschließungsalternativen 
nicht gegeben. 

Als Ausgleichsmaßnahme an der Baugebietswestseite wurde die Anlage eines Heckenkomplexes erwogen. 
Im Hinblick auf die Ortsrandlage wurde die Anlage einer Streuobstwiese favorisiert. 

 

 

 Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und 
Kenntnislücken 

Für die Abhandlung der Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leitfaden verwendet. Für die Erfassung der 
Biotopstrukturen und Nutzungen wurden im April 2021 Geländeerhebungen in der Maßstabsgenauigkeit 
des Bauleitplans durchgeführt. Sie bildeten auch die wesentliche Grundlage für die Bestandsbewertung. 
Faunistische Erhebungen wurden nicht durchgeführt. 

 

 

 

 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Überwachungsmaßnahmen können sich auf die Entwicklung der Ausgleichsfläche beschränken mit ggf. 
Anpassung der Flächenpflege. Änderungen zu den festgesetzten Pflegemaßnahmen sind mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abzustimmen. Empfohlen wird eine Prüfung der Vegetationsentwicklung in ca. 5-
jährigen Abständen. 
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 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Mit der geplanten Baugebietsausweisung wird die Neuschaffung eines allgemeinen Wohngebietes mit 18 
Bauparzellen in Ergänzung zum WA Kreuzwiese 1 angestrebt.  

Naturnahe Bereiche werden nicht berührt.  

Der ermittelte Kompensationsbedarf von 3.462 m² wird im westlichen Anschluss an die geplante Bebauung 
auf gemeindeeigenen Flächen erbracht. Die Planung sieht die Entwicklung einer Streuobstwiese vor. 

Durch die vorgesehenen Pflanzmaßnahmen insbesondere am West- und Nordrand des geplanten 
Baugebiets wird eine landschaftsgerechte Neugestaltung erreicht. 

Das Monitoring sieht eine Überprüfung der Ausgleichsfläche vor. 

 

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen: 

Schutzgut Bewertung der bau-, anlagen- und betriebs-
bedingten Auswirkungen 

Arten und Lebensräume gering 

Boden, Fläche mittel 

Wasser gering 

Klima, Luft keine 

Landschaftsbild mittel 

Kultur- und Sachgüter gering 

Mensch gering 
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Planzeichen Bestand

Acker

Auwaldstreifen

Graben, Bachlauf

Flurweg

Grünweg, bewachsen

Hochstaudenflur, gesetzlich geschützt

gemäß § 30 BNatSchtG

Schilf-Wasserröhricht, gesetzlich
geschützt gemäß § 30 BNatSchG

Schotterweg

mäßig artenreiche Säume und
Staudenfluren, feuchter bis nasser
Standorte

nährstoffreiche Krautflur

im Rahmen der amtlichen
Biotopkartierung Bayerns erfasster
Lebensraum

Weitere Planzeichen

Flurgrenzen

Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Festsetzungen aus rechtskräftigem

Bebauungsplan Kreuzwiese

Hecke mit vorgelagerter ca. 1m breiter
öffentlicher Grünfläche

Planzeichen Eingriffsermittlung

Bemessungsfläche für die Ermittlung des
Kompensationsbedarfs

Einstufung als Gebiet mit geringer
Bedeutung für Naturhaushalt und
Landschaftsbild;
Beeinträchtigungsfaktor 0,3;
Eingriffsfläche 9.287 m²

Einstufung als Gebiet mit mittlerer
Bedeutung für Naturhaushalt und
Landschaftsbild;
Beeinträchtigungsfaktor 0,6;
Eingriffsfläche 1.127 m²

nährstoffreiche Krautflur mit vorgelagerter
ca. 1m breiter öffentlicher Grünfläche

Planung

Baugrenzen


